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Fonds und Stiftungen. Gewisse Kurse kénnen auch von Hauswirtschaftlichen Fort-
bildungsschulen gefithrt werden, da sie dort in den Lehrplan gehéren. In der
Schweiz bestehen gegenwirtig in zwolf Kantonen Arbeitsgemeinschaften fiir
Elternschulung. NZZ, 6. April 1966

Recht auf Bildung auch fiir gebrechliche Kinder

Neues Reglement des Erziehungsrates iiber Schulung geistig und kirperlich gebrechlicher Kinder
In einem groBen Schulorganismus, wie ihn die Volksschule des Kantons Ziirich
darstellt, gibt es Schiiler, deren Anlagen und geistig-kérperliche Entwicklung von
der Norm abweichen, so daf} sie einer Sondererziechung und -bildung bediirfe
Deshalb haben einzelne Gemeinden seit Jahren Spezialklassen gebildet; doch WZ’
bis vor kurzem keine Schulgemeinde verpflichtet, solchen Kindern eine besondere
Schulung angedeihen zu lassen. Erst durch das neue Volksschulgesetz vom Jahre
1959 werden die Schulpflegen ausdriicklich verpflichtet, Kinder, die dem Unter-
richt in Normalklassen nicht zu folgen vermégen oder ihn wesentlich behindern,
Sonderklassen zuzuweisen. Auch wurde die Schulpflicht und damit das Recht auf
Bildung auf alle gebrechlichen Kinder ausgedehnt, die bildungsfihig sind, auch
wenn sie keine Sonderklasse besuchen kénnen. Nur vollkommen bildungsunfihige
Kinder sollen von der Schulpflicht befreit sein.

Auf Grund dieses Gesetzes hat der Erziehungsrat des Kantons Ziirich ein
Reglement tiber die Sonderklassen, die Sonderschulung und die Entlassung aus
der Schulpflicht erlassen.

Der Erziehungsrat betont, daff kein Kind ohne zwingende Notwendigkeit von der gemein-
samen Schulung ausgeschlossen werden darf.

Eine dauernde Sonderschulung rechtfertige sich nur, wenn fiir das betreffende
Kind vom Besuch der Normalklassen kein Erfolg erwartet werden kann. In allen
andern Fillen muB3 der Wiedereintritt in die Normalklasse das Ziel der Sonder-
bildung und -erziehung sein.

Das Reglement unterscheidet vier Arten von Sonderklassen. Die Sonderklasse A
zur Einschulung rdaumt den Kindern fiir die Einfithrung in das Schulleben ver{
mehrte Zeit ein, indem der Lehrstoff der ersten Primarklasse auf zwei Jahre ver-
teilt wird. Die Sonderklasse B dient schwachbegabten Schiilern, die zurtickgestellt
worden sind und das Lehrziel der repetierten oder einer weitern Klasse nicht er-
reichen. In die Sonderklasse C sollen Kinder mit Seh-, Hor- oder Sprachgebrechen
eingewiesen werden und in die Sonderklasse D Kinder mit Schul- und Verhaltens-
schwierigkeiten. Die Zuteilung von Schiilern in Sonderklassen hat auf Grund eines
Zeugnisses des Schularztes, der ja nach dem Fall einen Facharzt oder einen Heil-
padagogen beizuziehen hat, und nach Anhoren der Eltern zu geschehen.

Fir Kinder, die aus irgendeinem Grund nicht in eine solche Sonderklasse auf-
genommen werden koénnen, werden verschiedene Moglichkeiten der Sonder-
schulung vorgesehen, nidmlich a) Schulen fiir praktisch Bildungsunfihige, b)
Schulen fir korperlich gebrechliche Kinder, ¢) Unterricht in Blinden-, Taub-
stummen-, Schwerhorigen- und Krankenanstalten sowie in Anstalten und Heimen
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fir korperlich und geistig gebrechliche und schwererziehbare Kinder, d) Einzel-
unterricht fur kranke oder kérperlich oder geistig behinderte Kmder die nicht
in die vorgenannten Institutionen eingewiesen werden konnen und e) zusitzliche
Gruppen- und Einzelbehandlung.

Als Unterrichtshilfen nennt das Reglement im besonderen Kurse fiir sinnes-
oder sprachgeschiddigte Kinder, Nachhilfeunterricht fiir Schiler, die aus andern
Sprachgebieten oder Schulverhiltnissen zugezogen sind und deshalb den An-
schluB an die ihrem Alter entsprechende Klasse nicht finden, und endlich
Sprachheilkindergirten fiir die Behandlung von Sprachstérungen vor Abschluf3
der Sprachentwicklung, also vor oder unmittelbar nach Schuleintritt.

Das Reglement bestimmt im weitern, dall die Gemeinden die Kosten fur die
Sonderschulung zu tragen haben, dalB3 aber der Staat Beitrige gemill den Be-
stimmungen tber die Leistungen an das Volksschulwesen ausrichtet. ag

}

«Wenn Eltern sich trennen oder scheiden .. .»

Manche Eltern wissen nicht recht Bescheid, wie sie die zahlreichen, durch Schei-
dung oder Trennung entstehenden Fragen lésen sollen. Namentlich im Interesse
der Kinder muf} vieles iiberlegt werden, und zwar bevor das Gerichtsurteil gefallt
oder ein Vergleich abgeschlossen wird. Solchen Ratsuchenden mochte das von
der Schweizerischen Familienschutzkommission ausgearbeitete Merkblatt helfen.
Dessen Abgabe wiirde am besten durch die Gerichte, woméglich aber schon durch
den Eheschutz- und den Friedensrichter sowie den « Einzelrichter fur vorsorgliche
MabBregeln» erfolgen. Aber auch bei Jugendsekretariaten und -imtern, Ehe- und
Erziehungsberatungsstellen sowie andern Auskunfts- und Fiirsorgestellen sollte es
bezogen werden kénnen. Der Preis betrdagt 5 Rappen je Stiick.

Das Heft 4/5, 1966 der Schweizerischen Zeitschrift fiir Gemeinniitzigkeit bietet einen
kleinen Kommentar zum obgenannten Merkblatt, indem darin jene mit der Schei-
dung verbundenen Fragen behandelt sind, die Richter und Sozialarbeiter interessieren.
Es sei vor allem verwiesen auf die Aufsitze von Dr. Walter Asal, Vorsteher des
?‘] ugendamtes von Basel-Stadt, iiber «Die Kinderzuteilungsgutachten des Jugend-
amtes von Basel-Stadt», und von Berta Hohermuth, Leiterin der Alimenten-
Inkassostelle St. Gallen, iiber «Die Erfahrungen einer Beratungs- und Alimenten-
vermittlungsstelle». Dieses Heft kann zum verbilligten Preis von 50 Rappen je

Stick bezogen werden beim Zentralsekretariat der Schweizerischen Gemein-
nutzigen Gesellschaft, BrandschenkestraBle 36, Postfach, 8039 Zirich.

Gesundheitsdienst im Berggebiet

DaB3 die Bergbevolkerung nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesundheitlich
im Nachteil ist, wird von der Schweizerischen Arztezeitung neuerdings hervorgehoben.

91



	Recht auf Bildung auch für gebrechliche Kinder

